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Wir über uns

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr

als 60 Jahren als gemeinnütziger Weiterbildungs-

träger auf dem Sektor der beruflichen Aus-, Fort-

und Weiterbildung tätig. Wir sind bundesweit mit

rund 400 Kundenzentren vertreten.

Alle Mitarbeiter*innen der DAA verfügen über eine

langjährige fachliche und pädagogische Erfahrung.

Die ständige Aktualisierung fachlicher sowie

methodisch-didaktischer Kenntnisse und Fähig-

keiten ist durch deren regelmäßige Weiterbildung

gewährleistet.

Über 4 Millionen Menschen haben bis heute

mit uns die Voraussetzungen für ihre berufliche

Zukunft verbessert und sich weitergebildet.

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach der

AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Arbeitsförderung) zertifiziert und zugelassen für

die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsför-

derung.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung.

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.
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Information und Beratung

Deutsche Angestellten-Akademie

DAA Altona (Kieler Str. 103)

040 298103124 | info.altona@daa.de

Ihre Ansprechpartnerin: Gönül Sener

(Beratung in Barmbek: Stückenstraße 48)

DAA Barmbek (Stückenstraße 48)

040 298103124 | info.barmbek@daa.de

Ihre Ansprechpartnerin: Gönül Sener

DAA Bergedorf (Bergedorfer Straße 131)

040 239596900 | info.bergedorf@daa.de

Ihre Ansprechpartnerin: Anikó Szél

DAA Billstedt (Möllner Landstraße 12)

040 736774680 | info.billstedt@daa.de

Ihre Ansprechpartnerin: Elena Heinz

DAA Finkenwerder (Neßdeich 167)

040 31182955 | info.finkenwerder@daa.de

Ihr Ansprechpartner: Björn Schob

DAA Harburg (Am Werder 1)

040 30392331 | info.harburg@daa.de

Ihre Ansprechpartnerin: Christine Adler

DAA Mitte (Süderstraße 149-153)

040 25317754 | info.mitte@daa.de

Ihre Ansprechpartnerin: Elena Heinz

„Ich muss meinen
I-Kurs abbrechen.
Was kann ich tun?“

Deutschwerk aktiv



Ihre Ausgangslage

Sie sind oder waren in einem Integrationskurs, haben

aber noch Schwierigkeiten mit dem Lesen und

Schreiben auf Deutsch? Sie kommen bzw. kamen in

dem Kurs nicht mehr mit oder mussten ihn

abbrechen?

Sie können sich mündlich gut verständigen, aber Ihre

schriftsprachliche Kompetenzen sind sowohl für die

Arbeitswelt als auch für Anschlussangebote (z.B. A2-

Kurs nach DeuFöv) noch nicht ausreichend?

Das ändern wir: Deutschwerk aktiv unterstützt Sie,

den Integrationskurs erfolgreich zu meistern.

Unser Angebot

Wir helfen Ihnen, Ihre Kenntnisse im Lesen, Verstehen

und Schreiben zu vertiefen, damit Sie im

Integrationskurs oder weiterführenden Deutschkursen

eine gute Grundlage haben. Dadurch helfen wir Ihnen

langfristig, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu

haben.

Unser Ziel ist es, Ihre schriftsprachlichen Kompeten-

zen Ihren mündlichen Sprachkompetenzen anzuglei-

chen und so auf den nächsten Berufssprachkurs oder

die Integration in eine Beschäftigung vorzubereiten. 

Mögliche Inhalte

Wir bereiten Sie auf die Arbeitswelt vor – mit

beruflichem Praxisbezug, z.B.:

• Korrekte Anwendung des Sprachsystems und der

Norm

• Sicherstellen (Festhalten/Verschriftlichen) von

internen Prozessen

• Weiterleiten von Informationen im Arbeitsumfeld

• Lesen und Verstehen von Informationen im

beruflichem Umfeld

• Grundlagen für das stil- und unternehmens-

gerechte Verfassen von Korrespondenz und

Bewerbungsunterlagen

• Planen des Arbeitsalltags

Ihre Vorteile

• Sie lernen in einer kleinen Gruppe mit maximal

8 Teilnehmer*innen.

• Sie werden individuell von uns in Ihren Lerninhalten

und -zielen unterstützt. Eine individuelle Lern-

unterstützung ist inklusive.

• Laufender Einstieg und parallel zum

Integrationskurs möglich.

• Auf Wunsch ist ein Office 365-Zugang möglich.

Termine & Dauer

• Individuelle Lernunterstützung auf Wunsch 
inklusive

• Insgesamt max. 3 Monate

Voraussetzungen

keine

Fördermöglichkeiten

Deutschwerk kann bei Vorliegen der Voraus-

setzungen durch folgende Mittel gefördert werden:

AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein)

gemäß §45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1.


